
































Anlage 1 

 
NOTARKAMMER BERLIN 

 
 
 
 

ZEUGNIS 
 

über die 
Fortbildungsprüfung zur / zum 
Notarfachwirtin / Notarfachwirt 

(§ 56 Abs. 1 i. V. m. § 37 Abs. 2 BBiG) 
 
 

 

Frau / Herr ______________________________________________________ 

geboren am _____________________________________________________ 

hat am _________________________  die Fortbildungsprüfung zur / zum 

 

NOTARFACHWIRTIN 

NOTARFACHWIRT 

 

gemäß der Prüfungsordnung der Notarkammer Berlin für die Durchführung der 

Fortbildungsprüfung zur Notarfachwirtin / zum Notarfachwirt vom  TT.MM.JJJJ 

bestanden. 

 

 
 
Datum ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Die Präsidentin 
Notarkammer Berlin 

 



Anlage 2 

NOTARKAMMER BERLIN 
 
 

 

ZEUGNIS 
 

über die 
Fortbildungsprüfung zur / zum 
Notarfachwirtin / Notarfachwirt 

(§ 56 Abs. 1 i. V. m. 37 Abs. 2 BBiG) 
 

Frau / Herr ______________________________________________________ 

geboren am _____________________________________________________ 

hat am _________________________  die Fortbildungsprüfung zur / zum 

 

NOTARFACHWIRTIN 

NOTARFACHWIRT 

gemäß der Prüfungsordnung der Notarkammer Berlin für die Durchführung der 
Fortbildungsprüfung zur Notarfachwirtin / zum Notarfachwirt vom  TT.MM.JJJJ 
bestanden. 

 

                                                                                                    Note 

 
Handels- und Gesellschaftsrecht  

Bürgerliches Recht  

Familien- und Erbrecht  

Kosten- und Gebührenrecht  

Mündliche Prüfung  

Gesamtnote  

 
 
Datum ___________________________ 
 
 
 

Die Präsidentin 
Notarkammer Berlin 

 



Anlage 3 
 

 
 

Bescheid 

 

Sehr geehrte/r 

 

leider müssen wir Ihnen die Mitteilung machen, daß Sie die Fortbildungsprüfung zum Notar-

fachwirt gemäß § 22 Abs. 3 der Prüfungsordnung der Notarkammer Berlin für die Durchfüh-

rung der Fortbildungsprüfung zur Notarfachwirtin / zum Notarfachwirt vom TT:MM:JJJJ 

 

nicht bestanden 

 

haben. Nach diesen Vorschriften ist eine Prüfung nicht bestanden, wenn die Gesamtnote 

oder mehr als eine schriftliche Arbeit schlechter als ausreichend (50 Punkte) bewertet wurde. 

 

Die Ergebnisse der Prüfungsklausuren lauten wie folgt: 

 

Prüfungsfächer Punkte Note 

Handels- und Gesellschaftsrecht   

Bürgerliches Recht   

Familien- und Erbrecht   

Kosten- und Gebührenrecht   

 

 

Die Ergebnisse der mündlichen Prüfung lauten wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Präsidentin 
Notarkammer Berlin 



Anlage 3 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen das Recht des Widerspruchs zu. Dieser muß 

innerhalb eines Monats ab Zustellung dieses Schreibens schriftlich bei der Notar-

kammer Berlin, Littenstr. 10, 10179 Berlin, erhoben werden. Diese Frist ist nur ge-

wahrt, wenn der Widerspruch innerhalb dieses Zeitraums bei der Geschäftstelle der 

Notarkammer eingegangen ist. 

 

 
 


